
KW 26 · 28. Juni 2024 Amtsblatt Seckach  Seite 1 

Jahrgang 2024 Freitag, 28. Juni 2024  Nummer 26

Zusammenfassung der 44. öffentlichen Gemeinderats- 
sitzung des XI. Gemeinderates der Gemeinde Seckach am  
29. April 2024 – Teil 2 –
TOP 5  Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie 

sowie Aufstellung des Teilregionalplans Freiflächen 
Photovoltaik zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-
Neckar, hier: Stellungnahme der Gemeinde Seckach

I. Erläuterungen
Am 1. 2. 2023 ist das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des 
Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-
Gesetz) in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz verpflichtet der Bund 
die einzelnen Bundesländer zum Nachweis bestimmter Flächenan-
teile für die Nutzung von Windenergie. Baden-Württemberg hat 
in der Folge die Regionalverbände beauftragt, entsprechende Flä-
chen (1,8 % der Regionsfläche) für die Windenergie bereitzustel-
len. Die Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Ne-
ckar beschloss in ihrer Sitzung am 15. 12. 2023 die Durchführung 
des Beteiligungsverfahrens und der Offenlage zur Fortschreibung 
des Teilregionalplans Windenergie sowie die Aufstellung des Teil-
regionalplans Freiflächen-Photovoltaik zum Einheitlichen Regio-
nalplan Rhein-Neckar. Die öffentliche Auslegung der Planunterla-
gen erfolgt vom 5. 3.–29. 4. 2024. Anregungen können bis zu zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis zum 13. 5. 2024, 
schriftlich oder elektronisch vorgebracht werden.
Für die Gemeinde Seckach sind in dem Entwurf folgende Vorrang-
flächen in den Planunterlagen dargestellt:
Windkraft:
–  Standort NOK-VRG19-W, Großeicholzheim, Gewann Heimat: 

das ist die Bestandsfläche nordwestlich von Großeicholzheim mit 
23,5 ha, auf welcher bereits zwei Windkraftanlagen stehen.

–  Standort NOK-VRG18-W, Großeicholzheim, Gewann Spitzen-
wald: diese Vorrangfläche mit 29,5 ha liegt nördlich von Groß-
eicholzheim an der Gemarkungsgrenze zu Bödigheim. Ein klei-
ner Teil liegt auf Gemarkung Bödigheim. Der Teil auf Gemarkung 
Großeicholzheim steht zu 100 % im Eigentum der Gemeinde.

Eine weitere Potentialfläche mit rd. 53 ha westlich von Großeicholz-
heim auf den Gemarkungen Rittersbach, Heidersbach und Groß-
eicholzheim, die die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Mos-
bach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim mit Schreiben vom 20. 7. 
2023 dem Regionalverband vorgeschlagen hatte, wurde von die-
sem mit der Begründung abgelehnt, dass diese Fläche vollständig 
in einem Schwerpunktvorkommen der Kategorie A des Fachbei-
trags Artenschutz liegt. Schwerpunktvorkommen der Kategorie A 
stellen naturschutzfachlich sehr hochwertige Bereiche für gesetzlich 
geschützte, windenergiesensible Arten dar. Sie besitzen einen lan-
desweit naturschutzfachlichen Wert, enthalten die für die (Quell-)
Populationen landesweit bedeutendsten Flächen und/ oder sind 
wichtiger Schutzraum für eine erhebliche Anzahl windkraftsensi-
bler Arten (mindestens vier). Rund die Hälfte der Kategorie-A-Räu-
me beherbergen auch windkraftsensible Arten, die gleichzeitig eine 
hohe Gefährdung, einen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand 
und/ oder eine besondere Seltenheit aufweisen.
Der Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde hat folgenden Wort-
laut:
I.  Die beiden Flächen NOK-VRG18-W und NOK-VRG19-W wer-

den wie dargestellt akzeptiert, wenn darüber hinaus auch die 
nachfolgend aufgeführten Punkte im Regionalplan berücksichtigt 
werden:

 a.  Mindestabstand zur geschlossenen Wohnbebauung von 1.000 m,
 b. Mindestabstand zu Einzelgehöften von 700 m.
II.  Im Einheitlichen Regionalplan muss für das gesamte Verbandsge-

biet in allen drei Bundesländern eine einheitliche Abstandsregelung 
getroffen werden. Es kann keine Teilregionen zweiter und dritter 
Klasse geben. Warum werden im hessischen Teil 1.000 m Abstand, 
im rheinland-pfälzischen Teil 900 m und im baden-württember-
gischen Teil 700 m Abstand zur geschlossenen Wohnbebauung als 
Abstandskriterium festgesetzt?

III.  Wenn der ländliche Raum schon prozentual deutlich mehr Flächen 
als der Ballungsraum für die Erneuerbaren Energien zur Verfü-
gung stellt, dann erwarten wir auch, dass wir bei der Ausweisung 
von Wohn- und Gewerbegebieten unsere planerische Hoheit be-
darfsgerecht ausgestalten können. Hierfür sollte rund um die be-
bauten Ortslagen ein Ring von 200 m im Regionalplan von jegli-
chen Einschränkungen befreit (also „weißgestellt“) werden.

IV.  Außerdem sollten Projekte von Bund und Land zum Ausbau des 
ÖPNV sowie des Straßen- und Radwegenetzes im Ländlichen 
Raum bevorzugt gefördert werden (betr. die Priorisierung und die 
Fördersätze).

Freiflächen-Photovoltaik:
Im Entwurf des Teilregionalplans Freiflächen-Photovoltaik sind für 
das Gebiet der Gemeinde Seckach sieben Standorte aufgeführt. Auf 
Gemarkung Großeicholzheim dürfen auf Grund der besseren Bo-
denverhältnisse keine PV-Vorranggebiete ausgewiesen werden (= 
kein landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet).
Bezeichnung Größe Gemarkung, Flurname
NOK-VBG 013-PV 10,7 ha Zimmern/ Winterberg
NOK-VBG 014-PV 10,2 ha  Seckach/ Roter Markstein – Hirsch-

boden
NOK-VBG 015-PV   9,4 ha Seckach/ Im Loh
NOK-VBG 016-PV   5,4 ha  Seckach/ Krumme Fürch – Specken- 

grund
NOK-VBG 019-PV   8,9 ha Zimmern/ Eichäcker
Bezeichnung Größe Gemarkung, Flurname
NOK-VGB 020-PV   6,3 ha Zimmern/ Zimmerbuckel
NOK-VGB 021-PV 10,5 ha  Zimmern/ Im Aspenäcker – Krum-

menäcker 
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Bei den Anlagen 13, 14 und 16 handelt es sich um die Bestandsanla-
gen. Zusätzlich zu den vorgenannten Vorranggebieten gibt es noch 
die Privilegierung entlang von Bundesautobahnen und Bahnhaupt-
strecken mit mindestens zwei Gleisen. In unserem Gemeindegebiet 
betrifft dies die Bahnstrecke Heidelberg – Würzburg. D.h., dass dort 
in einem 200 m breiten Streifen rechts und links der Verkehrstrasse 
die Erstellung von PV-Freiflächenanlagen über einen Bauantrag ge-
nehmigt werden kann; auch auf Gemarkung Großeicholzheim. Ein 
Bebauungsplanverfahren ist in diesen Fällen nicht notwendig.
Die aktuellen Umbrüche im Energiesektor sowie die entsprechende 
o.g. Gesetzgebung zum Thema Erneuerbare Energien auf Bundes- 
und Länderebene haben die Notwendigkeit einer Überarbeitung der 
Inhalte des Einheitlichen Regionalplanes im Themenbereich Erneu-
erbare Energien deutlich werden lassen. Es besteht ein dringlicher 
Planungsauftrag an die Ebene der Regionalplanung, Flächenfestle-
gungen für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu 
treffen. Bei der Ermittlung der Vorbehaltsgebiete wurde eine fünf-
stufige Planungsmethodik angewendet:
1.  Festlegung von Ausschlussgebieten: Ausschlussgebiete kommen 

aus rechtlichen, tatsächlichen oder planerischen Gründen nicht 
für die regionalplanerische Ausweisung von Vorbehaltsgebieten 
für die Nutzung von Freiflächen-Photovoltaik in Frage,

2.  Einzelfallprüfung der verbliebenen Flächen anhand von Konflikt- 
und Eignungskriterien: Bewertung der Flächen anhand von wei-
teren Kriterien im Hinblick auf Restriktionen und Eignungen,

3.  Flächenbündelung: keine Ausweisung von Flächen < 3 ha ohne 
räumlichen Kontext zu weiteren Freiflächen-Photovoltaikanlagen,

4.  Festlegung der Flächenkulisse durch Abgrenzung von Vorbe-
haltsgebieten,

5. Abgleich mit landespolitischen Zielvorgaben.
Auf Grundlage des o.g. Prüfverfahrens wurden auf dem Gebiet der 
Gemeinde Seckach die o.g. Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. Dane-
ben liegt der Gemeinde eine weitere Anfrage für eine PV-Freiflä-
chenanlage auf Gemarkung Seckach im Gewann „Flitterbaum“ vor. 
Diese soll dem Regionalverband ebenfalls gemeldet werden. Nach 
Auskunft des Landratsamtes wird außerhalb der vorstehend ge-
nannten Vorbehaltsgebiete für regionalbedeutsame Freiflächen-
Photovoltaikanlagen auch künftig eine Steuerung von Photovolta-
ik-Freiflächenanlagen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung 
(kommunale Planungshoheit) möglich sein. Der Gemeinderat hat 
hierzu bereits im Jahr 2019 einen Kriterienkatalog beschlossen, wel-
cher sich zurzeit in der Überarbeitung befindet.
Der Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde Seckach hat folgen-
den Wortlaut:
Die Gemeinde Seckach stimmt den sieben Vorbehaltsgebieten für re-
gionalbedeutsame Freiflächen-Photovoltaikanlagen unter den nach-
folgenden Bedingungen zu:
1.)  Wenn der ländliche Raum schon prozentual deutlich mehr Flächen 

als der Ballungsraum für die Erneuerbaren Energien zur Verfü-
gung stellt, dann erwarten wir auch, dass wir bei der Ausweisung 
von Wohn- und Gewerbegebieten unsere planerische Hoheit be-
darfsgerecht ausgestalten können. Hierfür sollte rund um die be-
bauten Ortslagen ein Ring von 200 m im Regionalplan von jegli-
chen Einschränkungen befreit (also „weißgestellt“) werden.

2.)  Außerdem sollten Projekte von Bund und Land zum Ausbau des 
ÖPNV sowie des Straßen- und Radwegenetzes im Ländlichen 
Raum bevorzugt gefördert werden (betr. die Priorisierung und die 
Fördersätze).

Ergänzend zu den bereits vorgeschlagenen Vorbehaltsgebietsflächen 
für Freiflächen-Photovoltaikanlagen bietet die Gemeinde Seckach dem 
Verband Region Rhein-Neckar die oben aufgeführte Fläche auf Ge-
markung Seckach im Gewann „Flitterbaum“ mit einer Größe von > 12 
ha zur Aufnahme in den Teilregionalplan Freiflächen-Photovoltaik an.
Der Vorsitzende gibt dem Gremium Gelegenheit zur Aussprache. In 
dieser wird darauf hingewiesen, dass durch den einzuhaltenden Si-
cherheitsabstand zum Sonderlandeplatzes Schlierstadt-Seligenberg 
weite Teile der Gemarkungen Seckach und Zimmern von vornhe-
rein für die Nutzung als Windkraftstandorte ausgeschlossen sind. 

Das ist für die Gemeinde ein großer wirtschaftlicher Nachteil. Auch 
Bürgermeister Ludwig bedauert, dass sich durch die fehlenden Flä-
chen der Gemeinde Einnahmequellen nicht erschließen lassen. Die 
in den Stellungnahmen enthaltenen weiteren Forderungen in Bezug 
auf großzügigere Möglichkeiten zur Ausweisung von Wohn-und 
Gewerbeflächen stoßen auf Zustimmung. Allerdings wird die Frage 
gestellt, ob diese Anregungen beim Regionalverband tatsächlich Be-
rücksichtigung finden werden. Diese Sorge teilt auch Bürgermeister 
Ludwig, denn in der Verbandsversammlung besitzen die Vertreter 
aus den Ballungsgebieten und Städten wie Heidelberg, Mannheim 
oder Ludwigshafen die Mehrheit. Der Neckar-Odenwald-Kreis stellt 
dort nur sechs von 96 Vertretern. Im Ergebnis werden deshalb oft-
mals Entscheidungen zu Lasten des ländlichen Raumes getroffen. 
Die Arbeit der Regionalverbände geht somit in nicht unerheblichen 
Teilen an den Bedürfnissen der ländlichen Kommunen vorbei. Wei-
tere Fragen betreffen die Blendwirkung von PV-Anlagen sowie die 
Bodenqualität der vorgesehenen Flächen. Beide Aspekte werden 
sowohl beim Regionalplan, als auch im Rahmen der kommunalen 
Bauleitplanung beachtet.
II. Sodann fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die vorgenannten Stellungnahmen zu-
stimmend zur Kenntnis und bevollmächtigt die Verwaltung die bei-
den Stellungnahmen fristgerecht beim Verband Region Rhein-Ne-
ckar einzureichen.
TOP 6 a) Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte
6.1 ehem. Firmen Hilite und Schadler
Das Gelände der ehem. Maschinenfabrik Seckach (Fa. Hilite) steht 
zum Verkauf. Die Gemeinde hat Interesse an einer unbebauten Teil-
fläche des Grundstücks artikuliert. Wie ist der aktuelle Stand und 
weiß man schon etwas, wie es mit dem Werksgelände der Fa. Schad-
ler weitergeht?
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Fa. Hilite das Grundstück als 
Ganzes verkaufen möchte. Sie hat einen Immobilienmakler beauf-
tragt und die entsprechende Annonce steht mittlerweile auch im In-
ternet. Die Gemeinde steht mit dem Immobilienmakler bereits in 
Kontakt, nähere Informationen zum Stand der Käufersuche liegen 
aber noch nicht vor. Zum Firmengelände Schadler antwortet Bür-
germeister Thomas Ludwig, dass es sich um Privateigentum handelt 
und dass sich die Eigentümer sowohl einen Verkauf als auch eine 
Vermietung vorstellen können. Für Überlegungen, in einem dieser 
beiden Objekte ein Gründerzentrum einzurichten (Start-Up), ist es 
definitiv noch zu früh. Diesbezüglich müssten die Eigentümer auf 
die Gemeinde zukommen, wenn sich ihre eigenen Pläne nicht rea-
lisieren ließen.
6.2 Breitbandausbau mit „toni“ (Fa. BBV)
Es wird gefragt, wann die Bauarbeiten in Seckach starten werden. 
Bürgermeister Ludwig teilt mit, dass der Baubeginn für Mitte bzw. 
Ende 2024 vorgesehen ist. Die Investoren haben bereits sehr viel 
Geld in den Ausbau im Neckar-Odenwald-Kreis gesteckt, weshalb 
das Gesamtvorhaben gemäß Aussage der Geschäftsführer bei einer 
Regionalkonferenz im März in Mosbach auch fertiggestellt wird. Al-
lerdings beauftragt die Fa. BBV keine Firmen mehr, die sich nicht 
schon bewährt haben. In Bödigheim z.B. ist die Ausführung gut 
und es gab praktisch keine Beschwerden. Die Backboneleitungen 
von Bödigheim nach Seckach und von Schlierstadt bis in das Kin-
der- und Jugenddorf Klinge sind bereits gebaut. Auch vor diesem 
Hintergrund besteht kein Grund zu Pessimismus.
b) Bekanntgaben
6.3  Ausbau der L 520 Großeicholzheim – Waldhausen/ Decken-

programm OD Großeicholzheim
Bürgermeister Ludwig gibt zunächst seiner Freude darüber Aus-
druck, dass die L 520 von Großeicholzheim nach Waldhausen in 
den letzten Wochen endlich einen zeitgemäßen Ausbau erfahren 
hat. Damit ging auch eine langjährige Forderung der Gemeinde 
Seckach und der Ortschaftsverwaltung Großeicholzheim in Erfül-
lung. Die kurzfristige Ausführung war möglich, weil dem RP Karls-
ruhe noch Restmittel aus dem Vorjahr zur Verfügung standen.
Äußert unerfreulich ist allerdings die Tatsache, dass die Gemein-
de vor wenigen Tagen von der Dienststelle Buchen des Baureferats 
Nord im RP darüber informiert wurde, dass es im Jahre 2024 nicht 
möglich sein wird, die erforderlichen Haushaltsmittel für das De-
ckenprogramm in der Ortsdurchfahrt Großeicholzheim zu bekom-
men. Es soll versucht werden, dies im Jahr 2025 umzusetzen. Der 
Bürgermeister hat daraufhin den Unmut der Gemeinde über diese 
Nachricht gegenüber der o.g. Dienststelle mit folgenden Worten ar-
tikuliert:
„(…) bezugnehmend auf Ihren Mailverkehr mit unserem Herrn Ban-
gert möchte ich mich heute als Bürgermeister nochmals bei Ihnen mel-
den, weil die Frage aus der Mail von Herrn Bangert vom 10.04.2024 
„Wie sollen wir das den Anwohnern erklären?“ noch unbeantwortet 
ist. Die Aussicht auf ein weiteres Jahr, und vor allem einen weiteren 
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Winter, mit diesen Flickenteppichen als Ortsdurchgangsstraßen ist je-
denfalls wenig erbaulich und benötigt deshalb schon jetzt ein Pers-
pektive/ einen Lösungsansatz. Zwar habe ich keinen Zweifel an Ihrer 
Aussage, dass Sie die erforderlichen Haushaltsmittel für die OD Groß-
eicholzheim in 2024 nicht bekommen haben, aber zwei Dinge würden 
uns schon interessieren:
1.)  Wie werden hier vom Land die Prioritäten gesetzt? Wir sind doch 

sicher ein „Altfall“, denn schon im Januar 2014 hat die Gemein-
de Seckach erstmals den Antrag auf Aufnahme in das Deckenpro-
gramm gestellt. Am 23. 1. 2018 wurde die Gemeindeverwaltung 
vom Regierungspräsidium Karlsruhe telefonisch darüber in Kennt-
nis gesetzt, dass u.a. die L 520 und die L 583 in Großeicholzheim 
in das Deckenprogramm 2018 aufgenommen wurden. Seitdem 
stehen die Maßnahmen in Großeicholzheim also auf der „To-Do-
Liste“ des Landes, die, so hoffen wir doch, jährlich fortgeschrieben 
wurde. Im August 2022 begann dann die Ausführung der kommu-
nalen Maßnahmen (Kanäle und Wasserversorgung), welche sich 
in Kürze ihrem Ende zuneigen werden. Über den Baufortschritt 
hatten wir Ihr Haus stets auf dem Laufenden gehalten und tun dies 
immer noch in regelmäßigen Abständen. Gibt es wirklich noch an-
dere unerledigte Deckenbaumaßnahmen in Ortsdurchfahrten, die 
noch früher ins Programm aufgenommen wurden und trotz abge-
schlossener kommunaler Maßnahmen noch nicht umgesetzt sind? 
Oder existieren da auch noch andere Kriterien?

2.)  Doch in erster Linie wollen wir, wie schon oben gesagt, den Blick 
natürlich in die Zukunft richten und deshalb lautet unsere viel 
wichtigere Frage: Wie soll es denn nun weitergehen? Gerade die 
Anwohner, aber auch unsere kommunalen Gremien und die Ge-
meindeverwaltung selbst brauchen zeitnah eine konkrete Perspek-
tive. In diesem Zusammenhang möchte ich auch wieder das Thema 
„kombinierter Rad- und Fußweg zur S-Bahnstation Eicholzheim“ 
aufgreifen. Am 28. 8. 2023 waren wir mit Ihnen persönlich vor Ort, 
haben einen Modus Vivendi für die Umsetzung gefunden und es 
wurden auch schon erste Vorarbeiten geleistet. Vielen Dank dafür! 
Der letzte Mailverkehr hierzu ist nun aber auch schon wieder drei 
Monate alt und vor allem die darin gestellte Frage zur Kostenauf-
teilung blieb bis heute unbeantwortet. Wir würden dieses Vorha-
ben gerne im Ortschaftsrat und im Gemeinderat vorstellen, aber 
ohne die Klärung der Detailfragen ist das natürlich nicht möglich.

Heute Abend findet eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. In die-
ser werde ich zunächst meiner Freude Ausdruck verleihen, dass die 
Fahrbahndecke der L 520 außerorts zwischen Großeicholzheim und 
Waldhausen im Zeitraum von Mitte März – Mitte April komplett er-
neuert und ertüchtigt wurde. Das ist wirklich gut geworden! (...) Auch 
die Umsetzung dieses Vorhabens stand seit Jahren an und war aus 
Gründen der Verkehrssicherheit, aber auch zur Minderung des lau-
fenden Unterhaltungsaufwands, dringend geboten. Deshalb werde ich 
dem Land Baden-Württemberg und den vor Ort zuständigen Perso-
nen hierfür heute Abend unseren herzlichsten Dank aussprechen.
Dann muss ich dem Gremium und der Öffentlichkeit aber auch mit-
teilen, dass das Land BW dem RP Karlsruhe für das „Deckenpro-
gramm OD Großeicholzheim“ für dieses Jahr keine Mittel bereitgestellt 
hat und dass das RP für 2025 im Moment nur ein „Vielleicht-Ver-
sprechen“ abgeben konnte. Hieran anschließend werde ich dann erklä-
ren, dass wir mit Ihnen nochmals Kontakt aufgenommen haben, um 
zu einer konkreten Verständigung (Perspektive) nicht nur für die OD, 
sondern auch für den Ausbau des kombinierten Rad- und Fußwegs 
zur S-Bahnstation zu gelangen. Wenn ich es richtig weiß, erstreckt sich 
das Deckenprogramm für die L 520 ja sogar bis zur Einmündung die-
ser Landesstraße in die B 292 in Oberschefflenz. Sobald Sie, resp. Ihr 
Haus, die noch offenen Detailfragen geklärt haben, bitte ich hiermit 
mit Nachdruck darum, dass wir im Rathaus Seckach zu einer weiteren 
Besprechung zusammenkommen, um die endgültige Vorgehensweise 
festzuzurren und hier insbesondere die Zeitschiene. Ich hoffe, Sie ver-
stehen auch unsere Situation.
Wir erkennen sehr wohl das tatkräftige Bemühen des RP KA und ins-
besondere der Dienststelle in Buchen an, zusammen mit dem Land-
ratsamt und den Kommunen die anstehenden Straßenbauprojekte im 
Neckar-Odenwald-Kreis voranzubringen und sind deshalb auch wei-
terhin sehr zuversichtlich, zusammen mit Ihrem Haus zielführende 
Lösungen zu finden.“
Die Dienststelle Buchen des Baureferats hat am selben Tag folgen-
dermaßen geantwortet; Bürgermeister Thomas Ludwig liest auch 
diese Mail vor:
„(…) herzlichen Dank für Ihre Nachricht, in der Sie über das weitere 
Vorgehen bezüglich der Fahrbahnsanierung in der OD Großeicholz-
heim nachfragen. Bei der Instandsetzung von Fahrbahndecken sind 
wir an die Erhaltungsprogramme des Verkehrsministeriums gebun-
den. Die Strecken werden alle 4 Jahre mit Spezialkameras befahren, 
die Bilder optisch nach dem Straßenzustand ausgewertet und landes-
weit in Abhängigkeit der Haushaltsmittel priorisiert. Aus dieser Prio-

risierung ergeben sich „Rote“ Abschnitte, welche in dem 4-Jahreszeit-
raum abzuarbeiten sind – diese sind finanziell abgesichert. Weiter gibt 
es „Rosa“, welche im Zustand etwas besser sind und bei vorhandenen 
Finanzmitteln abgearbeitet werden können. Bei der L 520 handelt es 
sich um einen „Rosa“-Abschnitt (…).
Bei der Aufstellung der Erhaltungsplanung ist natürlich einerseits zu 
beachten, dass die kommunalen Vorleistungen erfüllt sind. Zum an-
deren ist jedoch vor allem die Verkehrssicherheit und die Gebrauchs-
tauglichkeit prioritär zu betrachten. Neben den massiven Kürzungen 
im Landeshaushalt 2024 zwang uns vor allem der bauliche Zusam-
menbruch der L 518 bei Walldürn, welcher Verkehrssperrungen mit 
sich führte, zu einer Änderung in unserer Erhaltungsplanung für 
2024. Sicher haben Sie den Fall in der Presse mitverfolgen können.
Ich habe großes Verständnis dafür, dass für Sie und Ihre Bürger der 
Zustand in der OD Großeicholzheim nicht zufriedenstellend und 
durch die Lärmbelastung sehr anstrengend ist – auch wir sind mit 
der Situation nicht zufrieden. Jedoch ist die Verkehrssicherheit in der 
Ortsdurchfahrt gegeben.
Um einer kompletten Sanierung der L 518 entgegenzuwirken und dort 
die Verkehrssicherheit weiterhin aufrechterhalten zu können, müssen 
wir die Finanzmittel in Höhe von rd. 2,0 Mio. € leider dort investieren. 
Ich hoffe, Sie haben hierfür Verständnis.
Die vor Ort angesprochene Lösung bzgl. des Geh- /Radweges haben 
wir technisch ausgearbeitet, jedoch musste auch diese aus finanziel-
len Gründen verschoben werden. Wie bereits angekündigt, werden wir 
den Abschnitt der L 520 von Schefflenz – Kleineicholzheim und Groß-
eicholzheim im nächsten Jahr in den Haushalt einstellen und baulich 
umsetzen. Und gerne können wir uns zusammensetzen und das wei-
tere Vorgehen vereinbaren.“
Das Gremium nimmt diesen Sachverhalt mit großem Bedauern zur 
Kenntnis. Die Gemeindeverwaltung wird mit dem Regierungsprä-
sidium weiterhin in Kontakt bleiben.
6.4 Gemeindeverwaltungsverband „Seckachtal“
Bürgermeister Ludwig erinnert daran, dass am 16.05.2024 um 18.30 
Uhr die nächste öffentliche Sitzung des GVV Seckachtal im Rathaus 
Seckach stattfindet.
6.5 E-Carsharing-Station am Bahnhof Seckach
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Eröffnung der E-Carsharing-Sta-
tion am Bahnhof Seckach am 24. 5. 2024 stattfinden wird. Die Er-
richtung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Fa. Deer-Mobility und 
der Gemeinde Seckach. Dieser Termin steht in Verbindung mit dem 
offiziellen Abschluss der Bahnhofssanierung mit Fertigstellung der 
Arztpraxis und acht Mietwohnungen im ehemaligen Empfangsge-
bäude.
6.6. Hallenbad
An der Heizungssteuerung im Hallenbad ist ein technischer De-
fekt aufgetreten. Dieser muss von einer Fachfirma behoben werden, 
weshalb das Hallenbad in dieser Woche geschlossen ist.
Um 20.35 Uhr schließt Bürgermeister Ludwig die öffentliche Sit-
zung und bedankt sich bei den drei Bürgern sowie Frau Merkle von 
der Presse für ihr Kommen.
Veranstaltungskalender Juli 2024
  5.–8. Sportfest des SV Seckach
  6. Beachvolleyballturnier des SV Großeicholzheim
13.  Festakt und Schulfest 55 Jahre St. Bernhard-Schule in der 

Klinge
14.  Patroziniums- und Gemeindefest der kath. Kirchengem. 

Großeicholzheim
13.–15. Sportfest des FC Zimmern
18. Sommerfest des Vereins ZEITBANKplus Seckach
19.–22. Sportfest des SV Großeicholzheim
28. Ökumenischer Gottesdienst an der Flurkapelle Bödigheim

Abfallkalender für alle Ortsteile – Juli 2024
Restmüll: Dienstag, 2. 7. und 23 7., Seckach und Zimmern
 Donnerstag, 18.07.2024 Großeicholzheim
Gelbe Tonne: Dienstag, 2. 7., 16. 7. und 30. 7.
Biotonne Dienstag, 9. 7. und 23. 7.
Altpapier: Donnerstag, 25. 7., Seckach und Zimmern
 Samstag, 6. 7., Großeicholzheim
Alle Termine für das Jahr 2024 finden Sie auf Ihrem persönlichen 
Abfallkalender oder können Sie auf Ihr Objekt bezogen auf der 
Homepage der KWiN: https://www.kwin-online.de nachlesen, he-
runterladen und ausdrucken.

40 Jahre RIO – Wir stärken unsere Region!
Diese Woche präsentiert sich: Heimbuch Metallbau GmbH, Indus-
triepark 113, 74706 Osterburken, Tel.: 0151/ 20129587, Fax: 06291/ 
625225, E-Mail: info@heimbuch.org 

https://www.kwin-online.de
mailto:info@heimbuch.org
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Branche: Als Dienstleister bieten wir komplette Industriehallen so-
wie Gebäudehüllen nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“ an.
Entwicklung: 01/2009 Gründung & Ansiedlung im RIO
Kernkompetenz: Montage von Glasfassaden, Fenstern, Türen und 
Jalousien
Mitarbeiterzahl: 13

Tag der offenen Tür(en) im RIO: Sonntag, 22. September 2024

Amtlicher Teil
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Gemeinde Seckach
Bebauungsplan „Steinigäcker-Gänsberg II“

2. Erneute Offenlegung
des Bebauungsplanentwurfes und des Entwurfs der  

zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften
Der Gemeinderat der Gemeinde Seckach hat in öffentlicher Sitzung 
am 3. 6. 2024 den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans „Stei-
nigäcker-Gänsberg II“ und den Entwurf der örtlichen Bauvorschrif-
ten im Ortsteil Seckach mit Datum vom 13. 5. 2024 gebilligt und die 
Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Geltungsbe-
reichs ergibt sich aus dem nachfolgenden Übersichtsplan.

Ziel und Zweck der Planung
Die Aufstellung des Bebauungsplans Steinigäcker-Gänsberg II wird 
durch die anhaltende Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in 
der Gemeinde Seckach erforderlich. Nachdem im letzten Baugebiet 
„Steinigäcker-Gänsberg“ alle Grundstücke veräußert sind, verfügt 
die Gemeinde Seckach über keine Wohnbauplätze mehr.
Die Gemeinde Seckach hat in den letzten Jahren bewusst die Innen-
entwicklung gefördert. Durch Sanierungsmaßnahmen im Ortskern 
von Seckach wurde moderner, zeitgemäßer Wohnraum geschaf-
fen. Dadurch konnte in den letzten Jahren der Großteil des Bedarfs 
an Wohnraum gedeckt werden. Das Sanierungsprogramm für die 
Ortsmitte ist Ende 2016 ausgelaufen. Auch vor diesem Hintergrund 
ist die Aufstellung des Bebauungsplans nun erforderlich.
Im Plangebiet soll ein attraktives Wohnquartier mit hohen Wohn-
qualitäten im Anschluss an das Wohnbaugebiet „Steinigäcker-Gäns-
berg“ entstehen. Durch den Bebauungsplan sollen neue Wohnbau-
grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie in geringem 
Umfang für Geschosswohnungsbau geschaffen werden.
Ziel ist es, die Sicherung Seckachs als attraktiven Wohnstandort 
sowie die Auslastung der dort konzentrierten Infrastruktur lang-
fristig zu gewährleisten. Dies erfolgt auch im Hinblick auf die re-
gionalplanerischen Vorgaben, dass sich die Siedlungsentwicklung in 
Gemeinden, die als Siedlungsbereich Wohnen festgelegt sind, ori-
entieren soll. Das Plangebiet soll in mehreren Bauabschnitten er-
schlossen werden.
Zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
am geplanten Standort wird deshalb die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes gemäß § 8 Abs. 3 BauGB notwendig.
Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplans mit Planzeichnung, 
textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und der Be-
gründung mit Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden 

vom 1. 7. 2024 bis 2. 8. 2024
unter dem folgenden Link auf der Internetseite der Gemeinde 
Seckach veröffentlicht:

www.seckach.de
(Rubrik: Rathaus & Gemeinderat/ Bauleitplanung/  

Öffentliche Bekanntmachungen)

Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung wird ebenfalls auf 
der Internetseite der Gemeinde Seckach eingestellt. Während der 
Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abgege-
ben werden.
Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen
Zum Bebauungsplan „Steinigäcker-Gänsberg II“ sind umweltbezo-
gene Stellungnahmen und Informationen zu folgenden Schutzgü-
tern verfügbar:
Art der Informationen / Urheber
Umweltbericht vom 10. 5. 2024
(Wagner+Simon Ingenieure GmbH)
Inhalt
–  Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima
– Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
–  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung und Durchführung der Planung
–  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verrin-

gerung und zum Ausgleich festgestellter erheblicher nachteiliger 
Umweltauswirkungen

– Vermeidung von Emissionen
– Nutzung erneuerbarer Energien
– In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten
Schutzgut
– Schutzgut Boden
– Schutzgut Wasser
– Schutzgut Luft und Klima
– Schutzgut Tiere und Pflanzen
– Wirkungsgefüge zwischen biotischen und abiotischen Faktoren
– Schutzgut Landschaft
– Biologische Vielfalt
– Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung
Art der Informationen / Urheber
Grünordnerischer Beitrag vom 10. 5. 2024
(Wagner+Simon Ingenieure GmbH)
Inhalt
– Bestandsaufnahme und Bestandsbewertung
– Wirkungen auf Natur und Landschaft
– Konflikte und Beeinträchtigungen
– Ziele und Maßnahmen der Grünordnung
– Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz
Schutzgut
– Schutzgut Boden
– Schutzgut Tiere und Pflanzen
– Schutzgut Landschaft
– Biologische Vielfalt
Art der Informationen / Urheber
Fachbeitrag Artenschutz vom 10. 5. 2024
(Wagner+Simon Ingenieure GmbH)
Inhalt
–  Lebensraumbereiche und -strukturen
– Wirkungen des Bebauungsplans
–  Artenschutzrechtliche Prüfung mit Untersuchungen zu den Ar-

tengruppen: Europäische Vogelarten, Fledermäuse und Zaunei-
dechse

Schutzgut
– Schutzgut Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt
Art der Informationen / Urheber
Verkehrsuntersuchung und Schalltechnische Untersuchung vom 18. 
7. 2018
(BS Ingenieure)
Inhalt
– Verkehrsanalyse
– Verkehrsaufkommen
– Verkehrsverteilung und Erschließungsvarianten
– Verkehrliche Verträglichkeit
– Schalltechnische Untersuchung
Schutzgut
– Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung
Art der Informationen / Urheber
Natura-2000 Vorprüfung vom 13. 1. 2021
(Wagner+Simon Ingenieure GmbH)
Inhalt
– FFH-Gebiet 6522-311 Seckachtalt und Schefflenzer Wald
–  Wirkung des Bebauungsplans und Einschätzung der Verträglichkeit
Schutzgut
– Schutzgut Boden
– Schutzgut Wasser
– Schutzgut Tiere und Pflanzen
Art der Informationen / Urheber
Stellungnahme Landratsamt NOK vom 2. 3. 2021
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Inhalt
–  Hinweise zur Umweltprüfung und zum Umweltbericht, zum Kli-

maschutz, zum Biotopschutz, zum Artenschutz, zu Schutzgebie-
ten, zu einem geschützten Streuobstbestand, zur Eingriffsregelung 
und zum Grundwasserschutz

Schutzgut
– Schutzgut Boden
– Schutzgut Wasser
– Schutzgut Luft und Klima
– Schutzgut Tiere und Pflanzen
– Schutzgut Landschaft
– Biologische Vielfalt
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellung-
nahmen zu den ergänzten, korrigierten und geänderten Teilen 
des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften bei der Ge-
meinde abgegeben werden. Die ergänzten, korrigierten und geän-
derten Teile sind in den Planunterlagen farblich gekennzeichnet.
Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, 
–  z.B. per E-Mail an info@seckach.de (mit der Bitte um Angabe 

der vollständigen Anschrift)      
oder bei Bedarf auch auf anderem Wege z.B. 

–  schriftlich an die Gemeinde Seckach, Bahnhofstraße 30, 74743 
Seckach,       
oder

–  mündlich zur Niederschrift im Rathaus während der allgemeinen 
Sprechzeiten.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet können die nach § 3 
Abs. 2 S. 1 BauGB genannten Unterlagen im o.g. Zeitraum im Rat-
haus Seckach, Bürgerbüro während der üblichen Dienststunden 
eingesehen werden. 
Stellungnahmen, die nicht fristgerecht abgegeben werden, können 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 4a Abs. 5 
BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.
Seckach, den 20. 6. 2024 gez. Thomas Ludwig, Bürgermeister

Schulnachrichten
Grundschule Großeicholzheim:

Einladung zum Schulfest
Unter dem Motto “Kommt mit auf unsere Europareise“ bereitet die 
Grundschule Großeicholzheim mit den Kindern für Freitag, 28. Juni 
2024, ein kleines Spielstück mit Liedern und Tänzen vor und lädt alle 
Freunde, Gönner, Dorfbewohner und Interessierte herzlich dazu ein.
Beginn ist um 14.30 Uhr auf unserem schönen Schulhof (bei Regen wei-
chen wir in die Halle aus). Die Festlichkeiten beinhalten das Spielstück 
der Kinder, Kaffee und Kuchen, allerlei Aktivitäten in und um unsere 
Schule herum und sollen beim Abendessen mit einem gemütlichen Bei-
sammensein ausklingen. Der Umwelt zuliebe bitte unbedingt Geschirr 
für Kaffee, Kuchen und Abendessen von zu Hause mitbringen!
Kinder und Lehrerinnen, Elternbeirat und Förderverein freuen sich 
auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Seckachtalschule
Einladung zum Schulfest
Die Schulfamilie der Seckachtalschule lädt am Samstag, 29. Juni 
2024, von 11.00 bis 15.00 Uhr alle Interessierten zum großen und 
bunten Schulfest in das weitläufige Schulgelände ein. Nach einem ge-
meinsamen Start in der Aula mit Schulchor, Gesangverein, Theater 
und Tanz erwartet die Gäste den ganzen Tag über ein abwechslungs-
reiches Programm. U.a. gibt es Atelier-Präsentationen in den ein-
zelnen Klassen, die Feuerwehr-AG wird ihr Können zeigen und auf 
dem Schulgelände wartet Spiel und Spaß auf die kleinen und großen 
Besucher. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt sein.

Altersjubilare
29. 6. Irma Frank Seckach 70 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Do., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 10.00–20.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera-
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri-
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u.
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
Ab sofort erhalten Patient*innen unter der Tel.-Nr.: 0761/120 120 
00 die Information, welche Zahnarztpraxen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung zum Zeitpunkt ihres Anrufes Notdienst haben.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 29. 6. 2024:  

Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Sonntag, 30. 6. 2024:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Montag, 1. 7. 2024:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 2. 7. 2024:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim)

–  Mittwoch, 3. 7. 2024:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt- 
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 4. 7. 2024:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5A, 
74740 Adelsheim 

–  Freitag, 8. 7. 2024:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden fünf Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben 
angezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Wei-
tere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer 0800 00 
22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem Handy 
ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) abge-
fragt werden.
Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag + Nacht: Tel.: 06281/51051
Stromversorgung EnBW
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit – gebührenfrei

Telefonhotline der Ehrenamtsdienste „Fahrdienst“ 
„Bus&Bahn“ und „Ämterhilfe“: 06292/288015

erreichbar Montag – Freitag von 9–12 Uhr

mailto:info@seckach.de
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Sperrung der Seckachtalhalle
Die Seckachtalhalle in Seckach ist am Samstag, 29. 6. 2024, wegen ei-
ner Veranstaltung für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, 
Gruppen und Organisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Schornsteinreinigung
Die Schornsteinreinigung in Großeicholzheim wird am Montag, 1. 
7. 2024, durchgeführt. Betroffen sind folgende Straßen: Am Schloss-
garten, Am Wolfert, An der Mauer, Bannholzsiedlung, Bildweg, 
Birksiedlung, Butzengasse, Friedhofstraße, Hauptstraße, Kirchgasse, 
Kirchgrundweg, Marktplatz, Rittersbacher Straße, Scheringer Weg, 
Schlossstraße, Seckacher Straße, Tränkgasse, Triebweg, Weilersweg, 
Weissbäumlein, Wettgasse, Wolfertsweg. Bei Notwendigkeit werden 
die Schornsteine ausgebrannt. Im Verhinderungsfall achten Sie bitte 
auf die Anmeldezettel und vereinbaren einen Ersatztermin.
Schornsteinfegerbetrieb Bernd Schweer, Eicholzheimer Str. 22, 
74743 Seckach, Tel. und AB: 06292/ 9277202, Mail: info@schweer-
schornsteinfeger.de 

Schornsteinreinigung
Die Schornsteinreinigung in Zimmern wird am Freitag, 28. 6. 2024, 
durchgeführt. Bei Notwendigkeit werden die Schornsteine ausge-
brannt. Im Verhinderungsfall achten Sie bitte auf die Anmeldezet-
tel und vereinbaren einen Ersatztermin. Schornsteinfegerbetrieb 
Bernd Schweer, Eicholzheimer Str. 22, 74743 Seckach, Tel. und AB: 
06292/ 9277202, Mail: info@schweer-schornsteinfeger.de 

Kirchliche Nachrichten
Ökumenischer Gottesdienst am Hohen Kreuz

Die Gottesdienste am Hohen Kreuz, genau zwischen Rittersbach 
und Großeicholzheim, strahlen immer eine ganz besondere Nähe 
von Mensch und Natur aus und sind dementsprechend beliebt, 
doch bei Kaiserwetter platzt selbst dieses weitläufige Gotteshaus fast 
aus den Nähten und Pfarrer Ingolf Stromberger ebenso wie Pasto-
ralreferent Daniel Wenzel konnten sich über viel Aufmerksamkeit 
freuen. Das Thema dieses Gottesdienstes passte ganz hervorragend 
zum Wahlsonntag und zur aktuellen Weltsituation, denn die beiden 
Geistlichen regten zum Nachdenken über die innere und die äußere 
Freiheit der Menschen an. Was diese bedeuten und wie man sie er-
langen kann. Manche Unfreiheit ist nämlich selbst verursacht durch 
unrechtes Handeln, durch das Vernachlässigen von Menschen, die 
einem wichtig sind und das wäre durch Konsequenz gut zu behe-
ben. „Wenn ich eine Situation erkenne und es ist mir möglich, sie 
zum Guten zu führen, so sollte ich nicht ewig grübeln, sondern han-
deln“. Was aber, wenn ich nichts ändern kann? Auch dann hilft es 
nicht, nur zu grübeln, dann muss ich einfach das Beste aus der Situ-
ation machen. In der Predigt wurde die Begegnung Jesu mit Zacha-
rias beschrieben und die Besonderheit Jesu, sich zu Randgruppen 
und Minderheiten hingezogen zu fühlen und damit viel Gutes zu 
bewirken. Gutes und Freiheit erfuhren auch die Gottesdienstbesu-
cher, allein durch die Möglichkeit, ungehindert und unbeschwert 
diese besondere Stunde am Hohen Kreuz in der Natur erleben zu 
dürfen, die musikalisch bereichert wurde durch den Männergesang-
verein Großeicholzheim/ Auerbach sowie durch die Großeicholz-
heimer Bläsergruppe.

Katholische Gottesdienste
Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Freitag, 28. Juni, Hl. Irenäus von Lyon, Bischof, Märtyrer
18.00 Uhr Seckach Rosenkranz
18.30 Uhr Seckach Eucharistiefeier
19.00 Uhr Zimmern: Aussetzung und Betstunde 
20.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier zum Gelübdetag, anschl. 

Lichterprozession
Sonntag, 30. Juni, 13. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Die ersten Mär-
tyrer der Stadt Rom
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
10.30 Uhr Seckach Ökumenischer Gottesdienst auf dem Schulhof 

Seckach – mitgestaltet von Musikverein Seckach und 
Singkreis

17.30 Uhr Seckach Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Montag, 1. Juli
18.00 Uhr Seckach Rosenkranz
18.30 Uhr Seckach Wort-Gottes-Feier mit Anbetung
Donnerstag, 4. Juli, Hl. Ulrich von Augsburg, Bischof
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranz
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
Freitag, 5. Juli, Herz-Jesu-Freitag, Hl. Antonio Maria Zaccaria, Or-
densgründer
17.30 Uhr Seckach Beichtgelegenheit
18.00 Uhr Seckach Rosenkranz
18.30 Uhr Seckach Eucharistiefeier mit Aussetzung und sakra-

mentalem Segen 
Gemeinsames
Zweite Gruppenstunde Romwallfahrt
Etwa einen Monat vor Beginn der Ministranten-Rom-Wallfahrt 
treffen sich die Minis unserer Seelsorgeeinheit zur zweiten Grup-
penstunde am Samstag, 29. Juni 2024, um 10.00 Uhr im Bernhar-
dusheim Osterburken. Neben konkreten Planungen für Rom wird 
es genügend Zeit geben, dass wir als Gruppe zusammenwachsen 
und uns gegenseitig gut kennenlernen können.

Notfalltelefon unserer Seelsorgeeinheit: 0170-2307784
Für Sterbe- und seelsorgerische Notfälle steht Ihnen
diese Rufnummer rund um die Uhr zur Verfügung!

Großeicholzheim, St. Laurentius
Patroziniumsfest
Ganz herzliche Einladung an alle zu unserem Patroziniumsgottes-
dienst am Sonntag, 14. Juli 2024, um 10.30 Uhr mit anschließendem 
Mittagessen im Gemeindehaus.
Jugenddorf Klinge, St. Bernhard
Einladung zum Patroziniumsgottesdienst
Am Sonntag, 14. Juli 2024, feiern wir um 11.00 Uhr in der Kirche St. 
Bernhard unser Patrozinium. Während des Gottesdienstes werden 
wir auch eine Sonderkollekte für die Unterhaltung unserer Kirche 
durchführen. Schon jetzt allen, die zur Unterstützung unserer Kir-
che beitragen ein herzliches Vergelt’s Gott!
Seckach, St. Sebastian
Einladung zum Ökumenischen Gottesdienst in Seckach
Am Sonntag, 30. 6. 2024, findet im Rahmen des Sommerfestes unse-
res Musikvereins ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Schulhof 
hinter der Seckachtalhalle statt. Dieser wird mitgestaltet vom Mu-
sikverein Seckach und vom Singkreis. Alle sind herzlich eingeladen!
kfd St. Sebastian, Seckach
Wie im Jahresprogramm der kfd angekündigt, kann die Fahrt ins 
Planetarium nach Mannheim nicht stattfinden! Stattdessen laden 
wir alle Mitglieder und alle Interessierten am Mittwoch, 10. 7. 2024, 
um 17 Uhr zur Energietankstelle ein, die am 13. April wegen Krank-
heit nicht stattfinden konnte! Das Treffen findet im oberen Grup-
penraum der Kirche statt. Schon heute ein herzliches Willkommen!
Zimmern, St. Andreas
Gelübdetag Peter und Paul
Der Gelübdetag Peter und Paul 2024 findet in Zimmern nicht am 
Samstag, sondern am Freitag, 28. Juni 2024, statt. Die Uhrzeiten 
bleiben gleich: 19.00 Uhr Beginn der Aussetzung und Betstunde so-
wie 20.30 Uhr Eucharistiefeier zum Gelübdetag mit anschließender 
Lichterprozession. Das Gemeindeteam St. Andreas Zimmern.

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 30. 6. 2024
10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst an der Seckachtalschule
Großeicholzheim
Freitag, 28. 6. 
18.00 Uhr Konfi-Nachtreffen Gemeindehaus Großeicholzheim

mailto:info@schweer-schornsteinfeger.de
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Samstag, 29. 6. 
10.00 Uhr Jungschar Blitz Kids Gemeindehaus Großeicholzheim
Sonntag, 30. 6. – 5. Sonntag nach Trinitatis
  9.00 Uhr Gottesdienst in Rittersbach (Pfr. Stromberger)
10.30 Uhr Gottesdienst in Großeicholzheim (Pfr. Stromberger)
Dienstag, 2. 7.
15.00 Uhr Seniorennachmittag Gemeindehaus Großeicholzheim
Mittwoch, 3. 7.
20.00 Uhr Bibel im Gespräch Gemeindehaus Großeicholzheim

Vereinsnachrichten
Musikverein Seckach

Einladung zum Sommerfest mit „Tag der Jugend“
Wie bereits angekündigt, findet das Sommerfest des MV Seckach 
am Sonntag, 30.06., ab 10.30 Uhr im Schulhof der Seckachtalschu-
le statt. Nach dem ökumenischen Gottesdienst erwartet die Gäste 
ein leckeres Mittagessen: es gibt Burgunderbraten und Schnitzel 
mit Spätzle oder Pommes, und eine vegetarische Gemüselasag-
ne. Als Nachtisch gibt es ein tolles Kuchenbuffet. Wir freuen uns, 
dass dazu die Jugendkapellen aus Götzingen/Schlierstadt/Eberstadt, 
Adelsheim und Mudau (M&M‘s), sowie ab 15.30 Uhr unsere eigene 
Jugend spielen werden. Zu unserem „Tag der Jugend“ erwartet die 
Kinder ein tolles Programm mit Hüpfburg, Basteln, Tattoos und Zu-
ckerwatte. Auch das Wetter soll laut ersten Prognosen passen, und 
so freuen wir uns auf einen sonnigen Tag mit vielen Gästen!

ZEITBANKplus Seckach e.V.
Einladung zum Sommerfest
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder mit euch feiern. Dazu tref-
fen wir uns am Donnerstag, 18. Juli, um 18 Uhr am Angelsee. Bitte 
meldet euch baldmöglichst an und teilt die Essenswünsche und eu-
ren Beitrag zum Buffet mit. Für Getränke ist wie üblich gesorgt. Wir 
freuen uns auf einen fröhlichen Abend mit euch. Euer Vorstandsteam

Grüne Liste Seckach
Vielen Dank an unsere Wählerinnen und Wähler. Wir hoffen auf 
viel Interesse seitens der Bevölkerung für das weitere politische Ge-
schehen in unserer Gemeinde. Im Namen aller Kandidatinnen u. 
Kandidaten, Günter Schmitt-Haber

VdK Ortsverband Adelsheim mit Seckach/Zimmern
75. Adelsheimer Volksfest
Traditionell findet am ersten Juli-Wochenende das Adelsheimer 
Volksfest statt. Wie immer wird sich auch der VdK wieder am Fest-
geschehen aktiv beteiligen.
Samstag, 6. Juli 2024: Teilnahme am Festumzug um 14.00 Uhr, 
Treffpunkt ist um 13.45 Uhr an der Jakobskirche. Bitte weißes Ober-
teil und blaues Unterteil anziehen. Das gemeinsames Kaffeetrinken 
ist wie immer im Anschluss an den Festumzug ab ca. 14.30 Uhr im 
Kulturzentrum. Wer nicht am Umzug mitlaufen kann oder möch-
te, darf gerne direkt ins Kulturzentrum kommen. Eine Anmeldung 
zum Umzug ist nicht unbedingt erforderlich, es kann jeder einfach 
dazu stoßen. Wir freuen uns dennoch über eine unverbindliche 
Rückmeldung, damit wir etwas planen können! Rückmeldungen 
wie immer per Mail: vdk-adelsheim-sennfeld@t-online.de oder unter 
Tel 0171/ 4591889 - auch WhatsApp!!
Sonntag, 7. Juli 2024: VdK Info-Stand ab 13.00 Uhr bei Spielwaren 
Friedlein; er erfreut sich jedes Jahr großen Zuspruchs. In der Zeit 
von 13 bis 16 Uhr beantworten wir Fragen, beraten und informieren 
über die Arbeit des VdK und bieten ein kostenloses Gewinnspiel für 
alle Besucher an. Zu gewinnen gibt es wieder fünf Adelsheimer Ein-
kaufsgutscheine. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos! Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.
Gewässerführung mit Arno Zilling und anschließl. Einkehr
Nachdem wir im vergangenen Jahr schon eine sehr interessante 
Führung mit Gewässerwart Arno Zilling am Fischbachsee und am 
Waldsee gemacht haben und uns hier die Zeit leider nicht gereicht 
hat, bieten wir in diesem Jahr einen weiteren Termin an. Ziel ist am 
Freitag, 12. Juli, 17.00 Uhr, die Fischtreppe hinter der Sennfelder 
Festhalle Wir treffen uns direkt an der Festhalle. Die Führung wird 
eine gute Stunde dauern, anschließend fahren wir nach Korb in die 
„Krone“ zum gemeinsamen Abendessen. Wer nicht an der Führung 
teilnehmen kann oder möchte, darf ab 18.30 Uhr gerne in die „Kro-
ne“ nach Korb nachkommen. Anmeldeschluss ist der 6. Juli, wie im-
mer per Mail vdk-adelsheim-sennfeld@t-online.de oder unter Tel 
0171/ 4591889 - auch WhatsApp!!

SV Großeicholzheim
18. Beachvolleyballturnier in Großeicholzheim
Am Samstag, 6. 7. 2024, ist es endlich wieder soweit. Bereits zum 
18. Mal wird gebaggert, was das Zeug hält. Traditionell kämpfen 

verschiedene Mannschaften aus Großeicholzheim und Umgebung 
um den heiß begehrten Wanderpokal. Das erste Spiel wird um 13.00 
Uhr angepfiffen. Um nach und während den sportlichen Höchst-
leistungen den Energiehaushalt wieder aufzufüllen, stehen viele Le-
ckereien vom Grill sowie ein Kuchenbuffet und leckere Cocktails 
für alle Spieler- und ZuschauerInnen bereit (alle Speisen gerne auch 
zum Mitnehmen). Die Abteilung Volleyball des SV Großeicholz-
heim freut sich auf euer Kommen.

Großeicholzheim und seine Geschichte (GusG)
Monatssitzung
Die Monatssitzung im Juli verschiebt sich um eine Woche nach 
„hinten“ und findet somit am 10. Juli statt. Auch der Beginn ist eine 
halbe Stunde früher um 18.30 Uhr.

FC Zimmern
Public Viewing zum Achtelfinale
Der FC Zimmern überträgt am Samstag, 29. Juni; beide Achtelfinal-
spiele im Sportheim. Die beiden Spiele, wovon in einem die deut-
sche Nationalmannschaft spielt, starten um 18.00 Uhr und 21.00 
Uhr. Im Sportheim gibt es wieder ein kühles Bier vom Fass und ein 
warmes Essen für alle Fans der Nagelsmann-Elf.
Scheine für Vereine – FINALWOCHE!
Nur noch in dieser Woche gibt es die beliebten Vereinsscheine bei ei-
nem Einkauf im Rewe oder Nahkauf, mit denen wir neues Übungs-
material für unsere Gruppen anschaffen wollen. Scheine können in 
die Sammelbox im Nahkauf, Seckach oder Rewe, Adelsheim gewor-
fen werden. Zudem können die Scheine noch bis 07.07 bei Birgit 
Ackermann abgegeben werden. Vielen Dank für die Unterstützung!
Hitparade „Zimmerns TOP 50“
Wir laden die ganze Bevölkerung herzlich zu unserem Sportfest 
vom 13.–15. 7. 2024 mit zahlreichen Jugend-, Herren-, Damen und 
Firmenspielen ein. Am Samstagabend veranstalten wir wieder eine 
Party mit „Zimmerns TOP 50“. Wir spielen den ganzen Abend 
eure Hits, die 50 Lieblingssongs aus unserem Dorf. 
  Und so geht’s:  1. QR-Code scannen; 2. mit einer Mail-

adresse registrieren und 3. drei Lieblingssongs wählen. 
Der Link zur Abstimmung befindet sich auch auf unse-
rer Homepage fczimmern.de

Probieren Sie unsere küchenfertige Erzeugnisse:
Cordon Bleu, gefüllte Rouladen, Gyrosgeschnetzeltes vom Schwein, 

Schlemmerrolle

ANGEBOT
VOM 28.06.24 BIS 04.07.2024
Marinierte SCHWEINESTEAKS    100 g 1,49 €
Gemischtes GULASCH 100 g 1,59 €
Saftiger, edler BIERSCHINKEN   100 g 1,79 €
MORTADELLA mit Pfefferkörnern   100 g 1,49 €
SCHLOSSSCHINKEN  100 g 1,79 €
Rauchfrische BRATWÜRSTE  100 g 1,39 €
Adelsheimer oder Merchinger 
FLEISCHSALAT  100 g 1,39 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine von Maurer, Feßbach · Rind von Ulrich, Merchingen

SPEISEPLAN vom 01.07.–05.07.2024
MO: GEBACKENE MAULTASCHEN 
 mit Kartoffelsalat oder Blattsalat 6,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat oder Kartoffelsalat 6,99 €
MI:  PUTENGESCHNETZELTES mit Bandnudeln   6,99 €
DO:  GEFÜLLTER PAPRIKA mit Reis oder Bandnudeln 6,99 €
FR:  WILDGULASCH mit Knödel 7,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

mailto:vdk-adelsheim-sennfeld@t-online.de
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Autohaus Ralph Müller OHG
Suzuki-Vertragshändler

Service:
Ortsstraße 7
74847 Obrigheim-Asbach
Telefon (0 62 62) 21 46
info@autohaus-mueller.de

Verkauf:
Odenwaldblick 9
74847 Obrigheim
Telefon (0 62 62) 927 86 10
frank.fuchslocher@autohaus-mueller.de

www.autohaus-mueller.de

Geänderte Öffnungszeiten 
während der Urlaubszeit vom 1. bis 12. Juli 2024:

– Dienstag–Freitag: 8.00–12.00 Uhr (nachmittags geschlossen)

– Montags regulär geöffnet
Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Firma

wallisch
elektrotechnik · hausgerätetechnik · gmbh

bahnhofstraße 49 · 74743 seckach 
tel. (0 62 92) 4 35 · fax (0 62 92) 74 26 · elektro-wallisch@t-online.de

Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim
Telefon (0 62 93) 9 28 63 53

Mittwoch–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr
Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag

Spaghetti mit Lachs 9,00 €
Spaghetti Mamma Mia mit Shrimps und Zucchini 8,50 €

Pizza Vovo mit Würstchen, Pommes und Ei  8,00 € (je 30 cm)
Pizza Contadina mit Zucchini, Aubergine, Pepperoni und Knoblauch 8,50 €

Allgemeinarztpraxis
Dr. med. Gabriele Berger-Seeliger
74838 Limbach · Johann-Strauß-Straße 6

Es ist Zeit Adieu 
und Danke zu sagen!
Nach 32 Jahren Praxistätigkeit in Limbach 
schließe ich meine Praxis zum 30.06.2024.

Ich danke Ihnen allen für Ihr entgegenge-
brachtes Vertrauen. Wir wünschen Ihnen für 
die Zukunft Gesundheit und Frieden.

Ihre Frau Dr. Berger-Seeliger 
und das wundervolle Praxisteam

Wir suchen Dich – 1000,00 € Einstiegsprämie!
Zwecks Erweiterung unserer Geschäftsfelder stellen wir ein:

•  Kraftfahrer*in (m/w/d) CE. Tägliche Heimkehr, gute Bezahlung,  
Top gepflegter Fuhrpark, gutes Betriebsklima, Vollzeit

• Monteur*in (m/w/d) keine Vorkenntnisse erforderlich, Vollzeit/ Teilzeit

• Werkstatt/Hof-Mitarbeiter*in (m/w/d) Vollzeit/Teilzeit

Kontakt: schmieg@sls.ag 
oder Telefon 06265/8140 
Facebook & Instagram: 
SLS Transport AG

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben: anzeigen@henn-bauer.de
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